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 Veröffentlicht am 13.12.1928

Norm

JN §99

Rechtssatz

Der Kostenanspruch des in einem Vorprozesse mit der Einrede der Unzuständigkeit siegreich gewesen Beklagten

begründet unter keinen Umständen den Gerichtsstand des § 99 JN für dieselbe Streitsache.
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